
 

 

Im Anschluss an die erste Einigung in der Tarifrunde 

2025 für die kommunalen Beschäftigten in der Wald-

arbeit in Schleswig-Holstein im August 2025 zu den 

Entgelten und zur Motorsägengestellung gibt es jetzt ein 

zweites Verhandlungsergebnis. Am 26. November 2025 

haben sich der Kommunale Arbeitgeberverband Schles-

wig-Holstein und die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) 

auf ein Paket zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivi-

tät verständigt. 

Das haben wir zusätzlich vereinbart: 

Zukünftig können auf betrieblicher Ebene Langzeitkonten 

(Wertguthabenkonten) auf der Grundlage von Betriebs- oder 

einvernehmlichen Dienstvereinbarungen geführt werden. 

Das eingebrachte Wertguthaben kann insbesondere für ein 

Sabbatical, für eine Verringerung der Arbeitszeit, Frei-

stellung wegen Kinderbetreuungszeiten und Pflegezeiten 

genutzt werden. 

Auf der Grundlage des Arbeitszeitpakets aus der Tarifeini-

gung zum TVöD, erhalten die Beschäftigten ab dem Kalen-

derjahr 2027 jährlich einen zusätzlichen Urlaubstag. 

Des Weiteren erhalten Beschäftigte ab dem 1. November 

2025 bei Arbeiten mit der Motorsäge in der Jungbestands-

pflege, Läuterung, Holzernte (mit und ohne Anfall von ver-

wertbarem Holz) und Verkehrssicherung (zum Beispiel an 

Wegen, öffentlichen Straßen, Wasserstraßen und Gebäu-

den) eine Gefahrenzulage in Höhe von 0,75 Euro pro 

entsprechender Arbeitsstunde. Die Zulage erhöht sich zum 

1. Mai 2026 auf 0,77 Euro pro Arbeitsstunde. 

Forstwirtschaftsmeister*innen erhalten ab dem 1. November 

2025 die doppelte Forstzulage. Diese beträgt aktuell 247,58 

Euro und erhöht sich ab 1. Mai 2026 auf 254,52 Euro. 

Für weitere Verhandlungen zur Steigerung der Arbeitgeber-

attraktivität haben wir den Arbeitgebern folgende Themen 

benannt: 

1. Aufnahme der Beschäftigten in Naturparken in der 

Entgeltgruppe 6. 

2. Zuordnung der Beschäftigten mit aufgabenspezifischer 

Weiterbildung in Fragen der Waldpädagogik in der 

Entgeltgruppe 7. 

3. Aufnahme eines Tätigkeitsmerkmals in der Entgelt-

gruppe 7 für Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fall-

gruppe 1 mit Tätigkeiten in der Aus- und Fortbildung. 

4. Vereinbarung einer Zulage für Sicherheitsbeauftragte 

in Höhe von 100 Euro. 

Die Arbeitgeberseite wird zunächst jeweils den Bedarf zur 

Aufnahme von konkreten Verhandlungen prüfen. Im An-

schluss soll es dazu einen zeitnahen Austausch geben. 

 

Herausgeber: 

IG Bauen-Agrar-Umwelt 

Bundesvorstand 

Vorstandsbereich 

Finanzen – Bildung – Forst und Agrar 

Olof-Palme-Straße 35 

60439 Frankfurt am Main 

Dezember 2025 

 


